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Wegen der leichteren Lesbarkeit umfassen Bezeichnungen von Per-
sonengruppen in der Regel weibliche und männliche Personen. 
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  Vorwort 
 

 
 

„Da wenden Sie sich am besten an unsere Beratungslehrkraft!“ – eine 
selbstverständliche Empfehlung, wenn es um schulische Probleme
und Fragen der Schullaufbahn geht. Denn Schulberatung ist eine wich-
tige und unverzichtbare Dienstleistung im differenziert gegliederten
bayerischen Schulsystem. Besonders durch die Beratungslehrkräfte 
an den Schulen ist die Schulberatung ein niederschwelliges Angebot,
das freiwillig, kostenfrei und vertraulich in Anspruch genommen wer-
den kann. Das Aufsuchen von Beratung ist an keine Voraussetzung 
gebunden und für alle Mitglieder der Schulfamilie wie auch für außer-
schulische Ratsuchende, die in das Schulsystem eintreten wollen,
möglich. 
 
Beratungslehrkräfte sind ausgebildete Berater, die sich über eine
Staatsprüfung für die Beratung qualifiziert haben. Sie sind in der Regel
aber auch aktive Lehrkräfte und verfügen somit über direkte Kontakte
zu Schülern, Eltern, Lehrern und Kollegium, zur Schulleitung und 
Schulverwaltung. Neben ihrer Beratungsqualifikation sind sie daher mit 
den spezifischen schulischen Belangen vertraut und helfen so, die 
vielen Möglichkeiten des gegliederten Schulsystems zu nutzen. Die 
beraterische Palette bezieht sich auf den gesamten Bildungsprozess. 
Im Spannungsfeld Schule – Elternhaus reicht sie von Gesprächs- und 
Informationsangeboten über pädagogische Hilfestellung und Beglei-
tung bis hin zur Prävention. 
 
Die in Bayern gelungene Verbindung von pädagogischer (Beratungs-
lehrkräfte) und psychologischer (Schulpsychologen) Dienstleistung in
der Schulberatung sichert die umfassende Information und Beratung
von Schülern, Eltern, Behörden und Medien sowie die Unterstützung 
von Schule und Lehrkräften.1 Beratungslehrkräfte haben ein großes 
Wissen über das Schulsystem und kooperieren mit schulischen und 
außerschulischen Beratungseinrichtungen. Damit sind sie neben der 
Schulleitung die Fachkraft mit Außenkontakt. 
 
Diese Broschüre soll allen Interessierten innerhalb und außerhalb der 
Schule die „Institution“ Beratungslehrkraft näher bringen, denn Be-
kanntheit und Transparenz schaffen Möglichkeiten der Inanspruch-
nahme und Akzeptanz. In diesem Sinn stellt die Broschüre das Aufga-
benspektrum, das Selbstverständnis und den rechtlichen Rahmen der 
Tätigkeit einer Beratungslehrkraft vor.  
 

 
München, den 2. Februar 2010 
 
 
Thomas Schäfer 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 



 
 

  

  
  Beratungslehrkräfte in Bayern 

 

  
 
Seite 5 

 

1 Grundlagen und Ziele der Staatlichen Schulberatung in 
Bayern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prinzipien der 
Schulberatung 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den turbulenten 60er Jahren wurde mit der Proklamation neuer 
bildungspolitischer Konzepte die Staatliche Schulberatung im bayeri-
schen Schulsystem eingeführt. Von Anfang an lag die Zielsetzung 
darin, verschiedene Begabungen optimal zu fördern und für Transpa-
renz im gegliederten Schulsystem zu sorgen. 
Inzwischen hat sich ein differenziertes Beratungsangebot und eine 
professionelle Beratungskultur entwickelt, die nach folgenden Prinzi-
pien arbeitet: 
 
 Schulberatung ist für die Ratsuchenden freiwillig 
 Schulberatung ist vertraulich 
 Schulberatung ist ergebnisoffen und objektiv 
 Schulberatung ist kostenlos 
 
Das System der Staatlichen Schulberatung bietet in Bayern flächen-
deckend lokale und regionale Beratung an: 
 
 Für jede Schule ist eine Beratungslehrkraft zuständig, die bei 

Schullaufbahnentscheidungen, schulrechtlichen Fragen und 
Schulproblemen für Gespräche zur Verfügung steht. 

 Schulpsychologen sind oft für mehrere Schulen zuständig und 
ebenfalls zu allen Fragestellungen im Zusammenhang mit schuli-
schen Problemen ansprechbar. 

 Über das Beratungsangebot an der Einzelschule hinaus sind (ge-
mäß Art. 78 BayEUG) für alle Schulen eines Bezirks die neun 
Staatlichen Schulberatungsstellen als zentrale Beratungsstellen 
zuständig. Sie bieten individuelle Beratung sowie schulart-
übergreifende Informationen an und koordinieren die Betreuungs-, 
Fortbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Bezirk.  

 
Zurzeit haben etwa 1800 Lehrkräfte in Bayern eine Zusatzqualifika-
tion als Beratungslehrkraft. Sie arbeiten eng mit den ca. 500 Schul-
psychologen zusammen. 
 
„Schulberatung ist ein Teil der schulischen Erziehungsaufgabe“. Des-
halb ist die Beratung von Schülern und Eltern gemäß Art. 78 BayEUG 
Aufgabe einer jeden Schule und einer jeden Lehrkraft. Zur Unterstüt-
zung der Schule bei der Aufgabe der Schulberatung werden Bera-
tungslehrkräfte und Schulpsychologen bestellt, die die Befähigung zu 
einem Lehramt an öffentlichen Schulen besitzen und sich für die be-
sonderen Beratungsaufgaben durch ein Studium und Staatsexamen 
qualifiziert haben (s. Kap. 4). 
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Aufgaben der 
Schulberatung 
 
 
 

 
 
 
Beratungslehrkräfte sind Teil der Schule und verfügen über gute per-
sönliche Kontakte zum Kollegium, zur Schulleitung und Schulverwal-
tung. Sie sind für bestimmte Schularten spezialisiert und mit der 
Schulpraxis aus der Lehrerperspektive gut vertraut, kennen aber 
gleichzeitig auch die Anliegen sowohl der Schüler als auch der Eltern. 
 
Darüber hinaus ist nach Art. 75 (2) BayEUG jede Schule verpflichtet, 
„den Erziehungsberechtigten über den weiteren Bildungsweg der 
Schülerin und des Schülers eine Beratung anzubieten“. Die Schüle-
rinnen und Schüler haben ein Recht, „eine ihren erkennbaren Fähig-
keiten und ihrer inneren Berufung entsprechende schulische Bildung 
und Förderung zu erhalten“ (Art. 56 BayEUG). 
 
Die rechtlichen Grundlagen der Schulberatung sind im BayEUG Art. 
78 verankert. In der KMBek zur Schulberatung in Bayern2 werden die 
Grundlagen aus dem BayEUG konkretisiert und für die Schulberatung 
folgende Aufgabenbereiche festgelegt: 
 
 Schullaufbahnberatung 
 Pädagogisch-psychologische Beratung 
 Beratung von Schule und Lehrkräften 
 Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten und Öffentlich-

keitsarbeit 
 
 

 



 
 

  

  
  Beratungslehrkräfte in Bayern 

 

  
 
Seite 7 

 

2 Geschichte der Schulberatung 

1951 Ausbildung und Einsatz von „Schuljugendberatern“  an den Volks-
schulen und zum Teil an beruflichen Schulen ("Jugendberater“) 

 
März 1965 Start der neun Staatlichen Schulberatungsstellen (SB-Stellen) in Bay-

ern; Leitung durch den "staatlichen Schulberater" 
 

1972 Informations-Broschüren für Eltern – mit Hinweis auf das Beratungs-
angebot – werden aufgelegt: Der Titel "Aus meinem Kind soll etwas 
werden" wird zunächst durch "Der richtige Weg für mich" und dann 
durch die   Überschrift „Welche Schule ist die richtige?“ ersetzt. Der-
zeit heißt die Broschüre „Der beste Bildungsweg für mein Kind“ und 
erscheint im neuen Flyerformat.  
 

April 1973 Kultusministerielle Bekanntmachung: "Schulberatung an den Schu-
len": Aufgabenfeld des Beratungslehrers erstmals definiert 
 

September 1973 Beschluss der Kultusministerkonferenz: Beratung in Schule und 
Hochschule. Eine Arbeitsteilung nach Schwerpunkten erhält den Vor-
zug vor einer scharfen Trennung der Zuständigkeiten von Schulpsy-
chologen und Beratungslehrern. 
 

Oktober 1973 Allgemeine Schulordnung: Bestellung eines Beratungslehrers wird für 
jede Schule verordnet 
 

November 1973 Beschluss der "Regierungschefs des Bundes und der Länder" (BLK) 
im Bildungsgesamtplan: Aufbau eines leistungsfähigen Beratungssys-
tems mit Ausbildung, Einsatz von Beratungslehrkräften und Schul-
psychologen. bis 1985 soll der Einsatz je eines Beratungslehrers (mit 
5 Anrechnungsstunden) für 500 Schüler erreicht werden. 
 

Mai 1978 Lehrerprüfungsordnung LPO I: Staatsexamen für Beratungslehrer als 
Erweiterung eines Lehramtsstudiums an der Universität (jetzt: § 111). 
 

1979 Aufbau der „Informationen zur Schulberatung“, die als Beilage zum 
Amtsblatt ausdrücklich dem Beratungslehrer auszuhändigen sind:  
Nr. 1 Schulpflicht, Nr. 2 Übertritt  bis Nr. 21 Gymnasium 
 

Februar 1981 Am ISB wird ein Referat „zur Wahrnehmung der Aufgaben der Schul-
beratung“ dem Direktorat zugeordnet (Horst Schmitz). Seit 2005 ist 
dieses Referat in die Grundsatzabteilung integriert (Doris Graf). 
 

1981 Kultusministerielles Schreiben: Aufgaben des Beratungslehrers beim 
Schulamt: Informant, Koordinator, Mittler, Kooperator  
 

1981 Aufbau der Weiterbildung von Beratungslehrkräften in der Akademie 
Dillingen (ALP), die mit 36 Studientagen, Eigenstudium und Fallarbeit 
auf das Staatsexamen nach LPO I vorbereitet. 
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September 1982 

 
 

Schulberatung wird im Art. 55 BayEUG (jetzt Art. 78) verankert. 
 

April 1983 Erste Ausgabe der Loseblattsammlung „Handbuch der Schulbera-
tung“, in dem, in Absprache mit dem Kultusministerium, Unterlagen v. 
a. für Beratungslehrkläfte erscheinen. (Herausgeber: Werner Honal, 
seit 2006 gemeinsam mit Doris Graf und Dr. Franz Knoll) 
 

1985 KMS: Arbeitsgemeinschaften „Schulberatung“ auf Landkreisebene für 
Beratungslehrer aller Schularten offen 
 

September 1989 Weiterbildungskurse zur Qualifikation als Beratungslehrkraft auch auf 
der Ebene der Regierungsbezirke durch SB-Stelle (sog. Regionalkur-
se); 
Symposium an der ALP: „25 Jahre Schulberatung in Bayern“ 
 

1990 Gründung des Verbandes „Beratungslehrer in Bayern e.V.“ (BiB), 
Reaktivierung im Oktober 2006 
 

Mai 1994 Neuregelung der Anrechnungen auf die Unterrichtspflichtzeit (UPZ): 
Dem Schulamt werden für BL an Volksschulen je angefangene 195 
Schüler 1 Std. UPZ-Anrechnung, für BL Förderschulen je 110 Schüler 
1 Std. UPZ-Anrechnung zur Verfügung gestellt. 
 

April 1998 Start der Landes-Homepage zur Information von Beratungslehrkräfte 
und Schulpsychologen sowie der Öffentlichkeit und der Behörden: 
www.schulberatung.bayern.de 
 

August 2001 Schaffung des Beförderungsamtes ‚Beratungsrektor’ für qualifizierte 
Beratungslehrkräfte an Realschulen (32 Stellen in A14) und Volks-
schulen (32 Stellen in A13) zur Betreuung und Koordination der Bera-
tung in einem Aufsichtsbezirk 
 

Oktober 2001 Neufassung der KMBek zur Schulberatung: Zusammenfassung ver-
streuter Bekanntmachungen; „Schulische Beratungsfachkräfte“ als 
Sammelbegriff für Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen; Klar-
stellung zu einigen weiteren Aufgaben der Beratungslehrkraft (BL) 
gegenüber der Liste von 1973 (s. o.) 
 

2004 Virtualisierung der Beratungslehrerausbildung (3 Kurse mit je 14 Mo-
dulen) zur Erhöhung der Weiterbildungskapazitäten an der ALP, Dil-
lingen 
 

2006 Einrichtung des „Arbeitskreises Beratungslehrkräfte" am ISB; 
der Verband „Beratungslehrer in Bayern e.V.“ (BiB) nimmt seine Ar-
beit wieder auf 
 

2008 Einführung des interaktiven Info-Systems: www.meinbildungsweg.de 
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3 Die Staatliche Schulberatung innerhalb des Systems 
Schule und Schulaufsicht 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Regierungen 
 

Abteilung für Schul- und  
Bildungswesen 
 

Bereich: 
Förderschule 
 

Bereich: 
Berufl. Schulwesen 
BS, BFS, WS 
 

Bereich: 
Volksschule 

Staatliche Schulämter: 
 

 Schulpsychologe 
am Schulamt 

 Beratungslehrkraft 
am Schulamt 

Ministerialbeauftragter 
für Realschulen 
 
Mitarbeiter 

Ministerialbeauftragter 
für Fachober- und  
Berufsoberschulen 
 
Mitarbeiter 

Ministerialbeauftragter 
für die Gymnasien 
 
Mitarbeiter 

 
9 eigenständige Staatliche 
Schulberatungsstellen in 
den Regierungsbezirken 
(3 Stellen in Obb.) 
(schulartübergreifend) 
 
Mitarbeiter: 
 Leiter der Schulbera-

tungsstelle 
 

 Zentrale Beratungslehr-
kräfte für VS, GY, RS, 
FÖS, berufl. Schulen 

 

 Staatliche Schulpsycho-
logen für VS, GY, RS, 
FÖS, berufl. Schulen 

 
Aufgaben: 
 übernehmen die fachli-

che Beratung 
 

 unterstützen die Regie-
rungen, Schulämter und 
Ministerialbeauftragten 

 

 führen Fortbildungen 
durch 

 

 sie sind der jeweiligen 
MB-Dienststelle des 
Gymnasiums zugeordnet

Grund- und  
Hauptschulen (VS): 
 

Beratungslehrkraft 
Schulpsychologe 

Förderschulen 
(FÖS): 
 

Beratungslehrkraft 
Schulpsychologe 

Berufliche Schulen 
(BS): 
 

Beratungslehrkraft 
Schulpsychologe 
 

 
Realschulen (RS): 
 

Beratungslehrkraft 
Schulpsychologe 
 

Fachober – (FOS)  u.  
Berufsoberschulen 
(BOS): 
 

Beratungslehrkraft 
Schulpsychologe 

 
Gymnasien (Gym): 
 

Beratungslehrkraft 
Schulpsychologe 
 

 
K U L T U S M I N I S T E R I U M 
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4 Ausbildung zur Beratungslehrkraft 

 

 
 
 
 
 

Formen der Aus-
bildung 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grundständige 
Erweiterung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nachträgliche 
Erweiterung 
 
 
 
 
 
3. Weiterbildungs-
maßnahme an der 
ALP Dillingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausbildung zur qualifizierten Beratungslehrkraft ist in Bayern im 
Rahmen der LPO I (§ 111) geregelt. Sie ist für alle Lehrämter zu-
gänglich und schließt mit einem Staatsexamen ab. 
 
 
1. im Rahmen der ersten Ausbildungsphase für ein Lehramt als 

grundständiges Erweiterungsstudium 
2. als universitär organisiertes nachträgliches Erweiterungsstudium 

für bereits fertige Lehrkräfte 
3. als Weiterbildungsmaßnahme, angeboten über die Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) in Dillingen 
4. als Weiterbildungsmaßnahme im Regionalkurs, organisiert von 

den zuständigen Staatlichen Schulberatungsstellen 
 
 

 wendet sich an Studentinnen und Studenten aller Lehrämter 
 wird angeboten an den Universitäten Bamberg, Eichstätt und 

München 
 baut auf ein erziehungswissenschaftliches Studium auf 
 dauert vier Semester 
 verlangt ein sechswöchiges Praktikum an einer Einrichtung der 

Schulberatung einschließlich zweier Hospitationen von je einwö-
chiger Dauer bei Stellen der Berufsberatung und der Erzie-
hungsberatung 

 
 

 wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten 
 wird angeboten an den Universitäten Bamberg, Eichstätt und 

München 
 baut auf ein abgeschlossenes Lehramtsstudium auf 
 dauert vier Semester 
 
 

 wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die im Schuldienst ste-
hen und 

1. bereits zur Beratungslehrkraft benannt sind 
2. die Funktion Beratungslehrkraft kommissarisch inne-

haben 
3. demnächst Beratungslehrkraft werden 

 erfolgt nach Vorschlag der Ausbildungsteilnehmer durch die 
Schulleitung, Zulassung durch das Kultusministerium, ggf. Zu-
stimmung durch den Personalrat (HPR) 

 umfasst 6 einwöchige Lehrgänge an der ALP und 3 Kursangebo-
te in virtueller Form 

 für den einjährigen Zeitraum des virtuellen Vorkurses wird eine 
Anrechnungsstunde pro Teilnehmer gewährt 
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Weiterbildungs-
maßnahme als 
Regionalkurs 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalte der Aus-
bildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulassungsvor-
aussetzung für die 
1. Staatsprüfung 
nach LPO I  § 111 
 
 
 
 

Prüfung 
 

 
 
 Adressatenkreis und Zulassungsverfahren wie für die Weiterbil-

dung an der ALP in Dillingen 
 gesonderte Stellungnahme des Dienstvorgesetzten 
 umfasst zwei einwöchige Lehrgänge an der ALP, drei Kursange-

bote in virtueller Form und mindestens 22 Studientage in den 
Regierungsbezirken 

 für die gesamte Weiterbildungszeit von zwei Jahren werden zwei 
Anrechnungsstunden gewährt 

 
 
Grundlagen der Beratung aus pädagogischer und psychologischer 
Sicht, Grundlagen kooperativer Gesprächsführung, Überblick über die 
Systematik des deutschen Schulwesens, vertiefte Kenntnis über das 
bayerische Schulsystem, schulrechtliche Regelungen, Grundlagen 
von Lernen, Leistung und Verhalten, diagnostisches Vorgehen zur 
Schuleignung, diagnostisches Vorgehen bei Lern-, Leistungs- und 
Verhaltensproblemen, Lernberatung und Lernförderung, Grundlagen 
quantitativer und qualitativer Messverfahren zu Unterricht und Schul-
qualität 
 
 
Teilnehmer am Erweiterungsstudium an den Universitäten: Nachweis 
der erfolgreichen Teilnahme an je einer Lehreinheit in Psychologie 
und Schulpädagogik 
Teilnehmer der Weiterbildungsmaßnahme an der ALP bzw. im Re
gionalkurs: Erstellung einer Fallarbeit (an Stelle der Seminare an der 
Universität) 
 
 
Am Ende der Ausbildung bearbeiten die Prüflinge eine schriftliche 
Fallklausur an der Universität. 
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5 Organisatorische Grundlagen für die Arbeit von  
Beratungslehrkräften 

Ausstattung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktaufnahme 
 
 
 
 
Tätigkeitsbericht 
 
 
 
 
 
Arbeitszeit- 
budget 
 
 
 

„Die Schule stellt den Beratungsfachkräften zur Beratung ein Sprech-
zimmer und die notwendige Ausstattung zur Verfügung“3.  
 
Zur professionellen Arbeit gehört in erster Linie ein eigener, störungs-
freier, freundlich ausgestatteter Beratungsraum, in dem neben Litera-
tur und Testverfahren auch Informationsmaterialien für Schüler und 
Eltern bereitgehalten werden. Ein geeigneter Raum ist notwendig, um 
Gespräche, entsprechende pädagogisch-psychologische Untersu-
chungen und Fördermaßnahmen mit einzelnen Schülern ungestört 
durchführen zu können. Unabdingbar ist dabei ein absperrbarer 
Schrank für die Beratungsunterlagen. 
Ein PC mit Internetzugang und ein Telefon mit Anrufbeantworter (aus 
Gründen des Datenschutzes und der Wahrung der Vertraulichkeit) 
gehören zur Grundausstattung wie auch Materialien für diagnostische 
Untersuchungen (Literatur, Tests), die systematisch erneuert werden 
müssen. Spezielle Arbeits- und Fördermaterialien für Schüler und 
Büromaterial sollten ebenfalls zur Verfügung stehen. 
 
Die Finanzierung ist durch die KMBek zur Schulberatung geregelt, in 
der die Kosten für die Beratung zum allgemeinen Schulaufwand ge-
rechnet werden. Dazu beantragt die Beratungslehrkraft über die 
Schulleitung beim Sachaufwandsträger (Kommune, Landkreis, priva-
ter Träger) einen Haushaltstitel „Beratung“ jährlich neu. Für alle 
Dienstfahrten im Rahmen der Beratung (Übertrittsveranstaltungen, 
Beratungsgespräche an anderen Schulen, Besprechungen mit Ko-
operationspartnern etc.) ist eine Dienstreise-Genehmigung notwen-
dig. 
 
Das Beratungsplakat im Eingangsbereich der Schule soll auf das 
Sprechzimmer und die Sprechzeiten der Beratungslehrkraft hinwei-
sen. Auf der Homepage soll das Beratungsangebot der Schule an 
zentraler Stelle platziert werden. 
 
Über die geführten Beratungen sind Aufzeichnungen anzulegen, die 
in Form eines Tätigkeitsberichtes mit anonymisierten Daten zum 
1. Oktober auf der Homepage der Schulberatung eingestellt werden. 
Dieser Tätigkeitsbericht ist Grundlage für das Mitarbeitergespräch mit 
dem Vorgesetzten. 
 
Da für die schulische Beratung nur ein knappes Zeitkontingent zur 
Verfügung steht, müssen die Belastungen für die Beratungslehrkräfte 
in Grenzen gehalten werden. Dazu gehört eine effektive Organisation 
und Unterstützung durch die Schulleitung. Je nach örtlichen Prioritä-
ten können zusätzliche Ressourcen für die Beratung zur Verfügung 
gestellt werden. 
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Momentan gelten folgende Richtwerte für die Vergabe von  
Anrechungsstunden: 
 

Schulart 
Anrechnungsstunden für die Tätigkeit 
als Beratungslehrkraft 

Grund- und Haupt-
schulen 

1 Anrechnungsstunde für jeweils 185 Schüler 
im Schulamtsbezirk (Stundenpool) 

Förderschulen 1 Anrechnungsstunde für jeweils 110 Schüler 
(Stundenpool) 

Realschulen 1 Anrechnungsstunde 

Berufliche Schulen 
1 Anrechnungsstunde für pädagogische Auf-
gaben der Schule 
(keine eigene Regelung für BLK) 

Gymnasien 1 - 2 Anrechnungsstunden aus dem Kontin-
gent an anrechenbaren Wochenstunden 

(Stand: Januar 2010) 
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6 Rechtliche Grundlagen der beraterischen Arbeit 

 
Gesetzliche 
Grundlage 
BayEUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richtlinien zur 
Schulberatung 
KMBek 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratung ist 
Dienstaufgabe 
 
 

 
Datenschutz und 
Vertraulichkeit 
 
 
 
 
 
 
 

Die gesetzlichen Grundlagen sind im BayEUG an zwei Stellen festge-
legt: 
 „Jede Schule und jede Lehrkraft hat die Aufgabe, die Erzie-

hungsberechtigten und die Schüler in Fragen der Schullauf-
bahn zu beraten und ihnen bei der Wahl der Bildungsmöglich-
keiten entsprechend den Anlagen und Fähigkeiten des Einzel-
nen zu helfen. Zur Unterstützung der Schulen bei der Schulbe-
ratung werden Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen und 
Schulpsychologinnen bestellt“ (Art. 78 BayEUG).  

 Nach Art 75 (2) BayEUG ist die Schule bei Versagen eines 
Schülers verpflichtet, „den Erziehungsberechtigten über den 
weiteren Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers eine 
Beratung anzubieten“. 

 
Die Richtlinien zur Schulberatung (Art. 78/3 BayEUG) werden in der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 29.10.2001 beschrieben4:  
Eine Inanspruchnahme des schulischen Beratungssystems ist freiwil-
lig, vertraulich und kostenlos. Im Verständnis der Schulberatung ist 
eine Beratung durch Beratungsfachkräfte ergebnisoffen und neutral. 
Die Professionalität der Beratungsfachkräfte zeichnet sich durch zwei 
Befähigungen aus: die Befähigung zu einem Lehramt an öffentlichen 
Schulen und die Qualifikation für die besonderen Beratungsaufgaben 
durch ein Studium. Aufgabenbereiche sind: Schullaufbahnberatung, 
pädagogisch-psychologische Beratung, Beratung von Schule und 
Lehrkräften sowie Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten. 

 
Die Tätigkeit der Beratung zählt zu den Dienstaufgaben der damit 
betrauten Lehrkraft. Die Verantwortung für beraterisches Handeln 
ergibt sich in der Folge aus der Verantwortung als Lehrkraft und auch 
als Beamter (Art. 64 BayBG).  

 
Datenschutz und Verschwiegenheit in der Beratung hängen eng mit-
einander zusammen. Der Datenschutz gewährt das „informationelle 
Selbstbestimmungsrecht“ der Ratsuchenden; dies beinhaltet schon 
die sorgfältigen Abwägungen zur Datenerhebung. „Die bei der Bera-
tung anfallenden Daten unterliegen strenger Vertraulichkeit; der 
Wunsch der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schüler auf 
absolute Vertraulichkeit ist zu berücksichtigten5. 
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Verschwiegenheit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitwirkung bei 
Ordnungs-
maßnahmen 
(BayEUG Art 86) 
 
 
 
 
 
 
Abwägen bei 
strafbaren Hand-
lungen 
(KMBek 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur der Ratsuchende entbindet die Beratungslehrkraft von dieser 
Verpflichtung der Verschwiegenheit (Befugnis zur Offenbarung) 
schriftlich (komplett oder in Teilbereichen). Ein Zuwiderhandeln – und 
wäre es noch so wohlgemeint – kann schnell zu einer Beziehungsstö-
rung und damit zu einem Scheitern der Beratung führen. Selbstver-
ständlich gilt ebenso die Verschwiegenheitspflicht von Beamten (vgl. 
Lehrerdienstordnung – LDO §14). „Eine Einsicht in Beratungsunterla-
gen durch Dritte ist nicht erlaubt. Der Auskunftspflicht gegenüber 
Vorgesetzten wird gegebenenfalls in anonymisierter Form nachge-
kommen. Ein unangemeldeter Besuch eines Vorgesetzten bei einem 
Beratungsgespräch findet nicht statt“6.  
 
Schulische Beratungsfachkräfte können vor der Anwendung von Ord-
nungsmaßnahmen hinzugezogen werden. Im Falle des Ausschlusses 
von der Schule nach Art. 86 Absatz 13 BayEUG sind die schulischen 
Beratungsfachkräfte unverzüglich zu informieren. Bei Ausschluss aus 
dem Unterricht für mehr als vier Wochen und Beendigung der Voll-
zeit- und Berufsschulpflicht sind „die zuständigen schulischen Bera-
tungsfachkräfte von der Lehrerkonferenz vor der Antragstellung gut-
achtlich zu hören; die Stellungnahme ist der Schulaufsichtsbehörde 
zusammen mit dem Antrag zu übermitteln“ (Art 86 Abs. 6 BayEUG). 
 
Grundsätzlich müssen Beratungslehrkräfte unter Berücksichtigung 
der erzieherischen Arbeit der Schule, „zwischen den schutzwürdigen 
Interessen des einzelnen Schülers und den Interessen der übrigen 
Schüler“ (KMBek 2001, III 4.1) abwägen, auch im Vorfeld von strafba-
ren Handlungen.  
Erfährt das Personal der Schule von dem Vorhaben oder der Ausfüh-
rung eines der in § 138 Strafgesetzbuch (StGB) genannten Verbre-
chen (z. B. Mord, Totschlag, Geiselnahme, Raub, räuberische Er-
pressung, Brandstiftung), so ist es wie jedermann zur strafrechtlichen 
Anzeige verpflichtet. Bei anderen strafbaren Handlungen ist eine An-
zeige bei der Polizei regelmäßig nur dort geboten, wo es sich um 
Fälle erheblicher Kriminalität handelt (aktive Maßnahmen der Schule 
zur Verhinderung der Bestrafung des Schülers sind jedoch nicht zu-
lässig, da sonst Strafvereitelung oder Begünstigung [§§ 258, 257 
StGB] vorliegt). Etwaige schulordnungsrechtliche Maßnahmen blei-
ben hiervon unberührt. 
Erkennt der Lehrer eine Gefährdung der Mitschüler oder Dritter, so ist 
er aufgrund seiner Fürsorge- und Aufsichtspflicht gegenüber den 
übrigen Schülern verpflichtet, geeignete Schritte zu unternehmen. Er 
hat hierzu zunächst den Schulleiter zu verständigen. Dieser benach-
richtigt die Erziehungsberechtigten des betreffenden Schülers, sofern 
letzterer noch minderjährig ist. Der Schulleiter berät zusammen mit 
dem Lehrer, dem sich der Schüler anvertraut hat, und dem Klassen-
leiter dieses Schülers, welche Maßnahmen erforderlich sind. Wenn 
der Eindruck besteht, dass dem Schüler durch die Schule nicht gehol-
fen werden kann, soll er die Hilfe des zuständigen Jugendamts, einer 
Drogenberatungsstelle oder auch des Gesundheitsamtes in Anspruch 
nehmen.7 
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Außenkontakte 
und Kooperatio-
nen 
 
 

In der Regel vertritt der Schulleiter die Schule nach außen. Die Bera-
tungslehrkraft hat aufgrund ihrer Aufgaben einen Sonderstatus, 
„durch die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten soll eine 
Abstimmung bei Bedarf erreicht und die Wirksamkeit der Einrichtun-
gen im öffentlichen Interesse erhöht werden“8. Spezielle Regelungen 
gelten für folgende Bereiche: 
 
 Zusammenarbeit zwischen Schulen und Erziehungsberatungs-

stellen in Bayern (GemBek vom 18. Juli 1989, KWMBl I S. 162) 
 Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung (KMBek vom 

18. 07. 2006, Nr. III.6-5 S 5305.15-6.64 975 ), v. a. Punkt D 2., 3., 
7. u. 9. 

 Richtlinien über die Koordination der Zusammenarbeit und über 
regelmäßige gemeinsame Besprechungen zwischen Jugend-
ämtern und Schulen (GemBek vom 13. August 1996, KWMBl I S. 
337) 
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7 Tätigkeitsfelder der Beratungslehrkraft 

 
 

 
Beratung im System 
 

 Unterstützung der Schulen in Fra-
gen des Unterrichts, der Erziehung 
und der Weiterentwicklung der 
Schulen 

 Unterstützung der Schulleitungen 
und Schulverwaltung 

 Elternarbeit; Unterstützung des El-
ternbeirats 

 Unterstützung der im Vorberei-
tungsdienst stehenden Lehrkräfte 

 Angebote von Beratung in der 
Gruppe wie auch Gruppenarbeit 

 
Schullaufbahnberatung 
 

Beratungsanlässe: 
 Fragen der Aufnahme 
 Schullaufbahnwahl 
 Fragen der Durchlässigkeit 
 Wahl von Kursen und Fächern 
 Übergänge 
 Schulische Abschlüsse 
 Berufliche Orientierung und studien-

vorbereitende Maßnahmen 
 
Vermittlung von Informationen 

 des Kultusministeriums 
 der staatlichen Schulberatungsstelle
 der Agentur für Arbeit 
 der Hochschulen 

 
Mitwirkung bei Informationsveranstaltungen 
zur Wahl der Schullaufbahn und zum Über-
tritt 
 
Informationen über einschlägige Anmelde- 
und Prüfungstermine 
 
Teilnahme an Klassenelternversammlungen:

 zu Erziehungsfragen 
 zu Fragen der Berufswahlvorberei-

tung

 
Pädagogisch-psychologische Beratung 
 

Beratungsanlässe: 
 Bewältigung von Schulproblemen 
 Lern- und Leistungsschwierigkeiten 
 Verhaltensauffälligkeiten 
 Schulische Konflikte 
 Beratung der Erziehungsberechtig-

ten 
 
Hinzuziehung der Beratungslehrkraft im 
schulischen Bereich: 

 bei schwierigen schullaufbahnrele-
vanten Entscheidungen  

 bei der Verhängung schwer wiegen-
der Ordnungsmaßnahmen 

 
Zusammenarbeit mit anderen Beratungs-
diensten 
 

 Schulpsychologe an der Schule 
 Beratungsfachkräfte anderer Schu-

len 
 Mobiler Sonderpädagogischer 

Dienst 
 Schulärztliche Dienste 
 Erziehungs- und Familienberatungs-

stellen 
 Jugendämter, freie Jugendhilfe 
 Jugendmigrationsdienste 
 Agentur für Arbeit 
 Berufsberatungsangebote anderer 

privater Einrichtungen 
 Beratungsdienste von Universitäten 

und Fachhochschulen 
 Zusammenarbeit mit den staatlichen 

Schulberatungsstellen und der 
Zeugnisanerkennungsstelle 

 Andere Träger und Einrichtungen 
der außerschulischen Erziehung und 
Bildung 
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Um die komprimierte Übersicht zu den Tätigkeitsfeldern zu konkreti-
sieren, werden die einzelnen Arbeitsbereiche mit praktischen Beispie-
len näher erläutert: 
 

 
 
7.1 Schullaufbahnberatung und 

Berufs- und Studienorientierung 

 
Ausgangslage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Themenbereiche 
 
 
 
Schullaufbahn 
 
 
 

Dass die Schullandschaft in Bewegung ist, hat nicht erst die Einfüh-
rung des achtjährigen Gymnasiums gezeigt. Bereits die Einführung 
der sechsjährigen Realschule, die Ausweitung und der Ausbau der 
Ganztagsangebote und die Neuordnung des Übertrittsverfahrens von 
der Grundschule an die weiterführenden Schulen zeigen, dass in ei-
ner sich rasch wandelnden Gesellschaft die schulischen Strukturen 
nicht starr bleiben können. Die Individualität in den persönlichen 
Werdegängen reflektiert das Bayerische Schulsystem insofern, als es 
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, über eine große Vielfalt 
von Bildungswegen auf ganz unterschiedlichen Schullaufbahnen Ab-
schlüsse zu erreichen, getreu dem Motto „Kein Abschluss ohne An-
schluss“. Dazu gibt es eine Vielzahl von übersichtlichen Broschüren 
und auch das Internet bietet eine Reihe von ausgezeichneten Infor-
mationen im schulischen Bereich. Das Bildungsportal www.mein-
bildungsweg.de z. B. gewährt einerseits Orientierung und Überblick 
im bayerischen Schulsystem, es kann andererseits auch als interakti-
ves Medium für die Klärung des individuellen schulischen Bildungs-
wegs genutzt werden. Im konkreten Einzelfall wird dies nicht immer 
ausreichen, schließlich passen individuelle Lebensläufe nicht immer 
in vorgefasste Muster. „Mein Bildungsweg“ trägt dem Rechnung, in 
dem an Knotenpunkten nicht selten der Hinweis erfolgt: „Bitte wenden 
Sie sich an die Schulberatung“.  
Genau hier setzt die Arbeit der qualifizierten Beratungslehrkraft ein. 
Es gilt im Einzelfall in einem persönlichen Gespräch die individuelle 
Situation mit geeigneten diagnostischen Verfahren zu analysieren 
und die Möglichkeiten und Alternativen der weiteren Schullaufbahn 
aufzuzeigen, um den Ratsuchenden bei seiner Entscheidungsfindung 
zu unterstützen.  

 
Individuelle Schullaufbahnberatung kann als „Kerngeschäft“ der Bera-
tungslehrkraft bezeichnet werden, denn die Themen im Bereich 
Schullaufbahnberatung sind vielfältig: 
 
 Bereits bei der Aufnahme in die Grundschule stehen Bera-

tungslehrkräfte ratsuchenden Eltern hilfreich zur Seite, wenn es 
um Fragen der vorzeitigen Einschulung oder der Zurückstellung 
geht.  
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Schullaufbahn 
 
 
 
 
 
 
 

 Rechtzeitig vor dem Übertritt aus der Grundschule an die wei-
terführenden Schulen tritt die Beratungslehrkraft in Kontakt mit 
den Eltern. Auf Informationsabenden (schon ab Ende der 3. 
Klasse) stellen Beratungslehrkräfte die einzelnen Schularten und 
weiterführende Bildungswege in ihren Besonderheiten dar. 
Sie stehen in Einzelfällen beratend zur Seite, um den Eltern bei 
der Wahl der richtigen Schulart für die Kinder Entscheidungshil-
fen zu geben. Dabei kommen geeignete diagnostische Verfah-
ren, wie z. B. Begabungstests, zum Einsatz. 

 Darüber hinaus stehen Beratungslehrkräfte Eltern und Schülern 
als Gesprächspartner zur Verfügung, wenn in späteren Phasen 
der Schullaufbahn Leistungsprobleme auftreten oder im positi-
ven Fall spezielle Begabungen einen Wechsel der Schullauf-
bahn erforderlich erscheinen lassen. Die Beratungslehrkraft ver-
fügt hierzu über fundierte Kenntnisse im Schulrecht, z. B. zu Fra-
gen der Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schularten, 
gibt Hinweise zur Wahl von Zweigen und Kursen, beantwortet 
Fragen hinsichtlich der Wertigkeit und Vergleichbarkeit von Ab-
schlüssen und zeigt Möglichkeiten der weiteren Schullaufbahn-
entwicklung auf. 

 Die Beratungslehrkraft berät in Sonderfällen, wie z. B. der Wahl 
einer geeigneten Schulart bei einem umzugsbedingten Wechsel 
aus einem anderen Bundesland bzw. aus dem Ausland. 

 Als Experten für Schulrecht können Beratungslehrkräfte auch 
Auskünfte und Empfehlungen in schulrechtlichen Fragen geben. 

 
 

Berufs- und Stu-
dienorientierung 
 
 
 
 
 

Gegen Ende der Schullaufbahn rücken im Rahmen der Beratungstä-
tigkeit immer häufiger Fragen der Berufs- bzw. Studienwahl in den 
Vordergrund. In Deutschland gibt es hunderte verschiedener Berufe 
mit zahlreichen Ausbildungswegen, die in verschiedenste Karriere-
wege münden. Laufend entstehen neue Tätigkeitsbereiche, alte ver-
schwinden. 
Kein Zweifel also, die Schülerinnen und Schüler brauchen Informatio-
nen über für sie in Frage kommende Berufe. Eine kultusministerielle 
Bekanntmachung trägt dem Rechnung, indem sie zu den Aufgaben 
von Schulberatung u. a. formuliert: 
 
„Die gemeinsame Berufswahlvorbereitung von Schule, Berufsberatung und 
Wirtschaft und weiteren regionalen Akteuren muss frühzeitig einsetzen, in 
der Regel zwei Jahre vor der Schulentlassung, um junge Menschen zu be-
fähigen am Ende ihrer Schullaufbahn eigenverantwortlich und selbstbe-
stimmt eine tragfähige Berufswahlentscheidung zu fällen. Die Arbeit baut auf 
der im Laufe der gesamten Schulzeit geleisteten fächerübergreifenden und 
fachspezifischen berufswahlrelevanten Vorbereitung auf.“9 
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Hier setzt auch die spezifische Tätigkeit der Beratungslehrkraft ein, 
die sich neben der selbstverständlich auch in Zukunft bedeutenden 
Einzelfallberatung im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung 
zunehmend als systemische Beratung mit folgenden Schwerpunkten 
begreift: 
 
 Organisation von Informationsveranstaltungen für Eltern und 

Schüler zu Themen der beruflichen Orientierung 
 Hilfestellung bei der Interessenfindung im Sinne eines Coa-

chings, z. B. im Rahmen der Projektseminare zur Studien- und 
Berufsorientierung in der Oberstufe des achtjährigen Gymna-
siums 

 Mitwirkung bei der Konzeption und Umsetzung von Schulpro-
grammen, z. B. im Rahmen des Faches Projektarbeit zur Berufs-
orientierung in der 9. Jahrgangsstufe der Wirtschaftsschulen 

 Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, z. B. in Fra-
gen der Berufsberatung, Besuch des BIZ 

 Vermittlung von Kontakten zu Behörden, Betrieben, Fachschu-
len, Hochschulen und Universitäten 

 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit exter-
nen Partnern, z. B. eines Bewerbungstrainings durch Firmen 

 Herausgabe von Informationsschreiben an Eltern und Schüler, 
 z. B. eines Leitfadens „Berufliche Orientierung“ 
 Organisation von Betriebspraktika in Zusammenarbeit mit regio-

nalen Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung 
 Durchführung von Exkursionen, z. B. zu Hochschultagen oder 

Berufsinformationsmessen 
 Direkte Vermittlung von Schülerinnen und Schülern in Ausbil-

dungsplätze 
 Vermittlung von Mentoren 
 Durchführung von Betriebserkundungen 
 Weitergabe von Informationsmaterial externer Anbieter 
 Information über amtliche Bekanntmachungen des Kultusministe-

riums, z. B. bezüglich der Zugangsvoraussetzungen zu Fach-
schulen und Studienfächern. 

 Mitarbeit im Arbeitskreis ‚Schule – Wirtschaft’ 
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7.2 Pädagogisch-psychologische Beratung 

Niederschwelliges 
Beratungsangebot 
durch fachlich 
kompetente 
Ansprechpartner 
 
 
 
 
 
Pädagogisch-
psychologische 
Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befähigung zur 
Selbsthilfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösungssuche 
und Maßnahmen 
zur Unterstützung 
 
 

„Orientierung, Planung, Auswahl, Entscheidung und Handlung kön-
nen in unserer schnelllebigen Zeit nicht allein durch in Bildungspro-
zessen erlernte Wissens- und Handlungskompetenz gemeistert wer-
den, sondern bedürfen oft rasch zugänglicher Ergänzung und Unter-
stützung durch Beratung“ (W. Mutzek, Kooperative Beratung, S. 10, 
Weinheim 1999). Beratungslehrkräfte arbeiten an den Schulen und 
sind deshalb auf kurzem Weg und auch schnell zu erreichen, sie sind 
den Ratsuchenden meist bekannt und können auf diesem Weg eine 
niederschwellige und bürgernahe Beratung anbieten. 
 
Einzelfallberatung stellt pädagogische Probleme in den Mittelpunkt 
der Beratung und bezieht sich vorrangig auf Fragen und Themen, die 
sich im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages ergeben, 
z. B. Schulleistungsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Proble-
me zwischen Schülern und Lehrern. 
Dazu werden entwicklungspsychologische Erkenntnisse und diagnos-
tische Kompetenzen herangezogen, um gemeinsam mit dem Ratsu-
chenden einen Lösungsansatz zu entwickeln. Da jedes tiefer gehen-
de Problem multikausal bedingt ist, muss nach der genauen Klärung 
von Erwartungen und Zielen auf Schüler- und Elternseite eine ent-
sprechend differenzierte Analyse erfolgen. Ggf. wird der Ratsuchende 
an den Schulpsychologen, andere Beratungsinstitutionen oder einen 
Therapeuten weitervermittelt. 
 
Ziel ist es, im Verlauf des Beratungsprozesses durch Bereitstellen, 
Sammeln und gemeinsames Auswerten von Informationen, durch 
klärende Gespräche, gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen 
und Entscheidungskriterien sowie durch Angebote an Realisierungs-
hilfen den Ratsuchenden zur Selbsthilfe zu befähigen. Der Berater 
wird dabei seine besonderen Sachkenntnisse und ggf. testdiagnosti-
sche Erkenntnisse in kooperativer Weise in die Beratungssituation 
einbringen, damit der Ratsuchende eine fundierte Entscheidungsba-
sis für das anstehende Problem erhält.  
 
Nachdem Kriterien für Entscheidungen und mögliche Wege zu einem 
Ziel erarbeitet worden sind, die die Kompetenzen auf Schülerseite 
berücksichtigen, können in einem weiteren Schritt Maßnahmen der 
Umsetzung durch die Beratungslehrkraft besprochen werden, d. h. im 
schulischen Bereich geht es um Maßnahmen des Förderns oder des 
Intervenierens. Fördern bedeutet, dass Maßnahmen nicht nur ge-
plant, sondern auch durchgeführt werden. Die Beratungslehrkraft 
berät also Schüler, Eltern und Lehrkräfte, durch welche Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen einem erkannten Problem nachgekom-
men werden könnte; selbst führt sie diese Maßnahmen in der Regel 
nicht durch, da dies in vielen Fällen die Arbeitskapazität der Bera-
tungslehrkraft, die ja für viele Schüler zur Verfügung stehen soll, 
überschreiten würde. Ihre Begleitung und diagnostische Kompetenz 
bringt die Beratungslehrkraft aber weiterhin ein.  
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7.3 Beratung im System Schule 

Anlass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theorie 
 
 
 
 
 
 
 

„Sowohl Lehrer als auch Eltern und Schüler benötigen heute verstärkt 
pädagogische und psychologische Beratung sowie Unterstützung. 
Doch diesen Anforderungen kann die traditionelle Schulberatung, so 
wie sie in der Einzelfallhilfe und Schullaufbahnberatung vielerorts 
noch praktiziert wird (…), immer weniger gerecht werden. Um aus 
dieser schwierigen Situation herauszukommen, zeigt die Systembera-
tung einen wirkungsvollen Weg, denn sie ist weitaus effektiver als die 
Einzelfallhilfe oder Schullaufbahnberatung. So werden z. B. bei schu-
lischen Lern- und Leistungsschwierigkeiten eines Schülers in der 
Systemberatung nicht nur die Eltern, der entsprechende Lehrer und 
der Schüler beraten, sondern zumeist alle Lehrer, die den Problem-
schüler unterrichten. Das führt zu einem Multiplikatoreffekt, denn auf 
diese Weise werden nicht wie bisher nur einem Lehrer, sondern meh-
reren Lehrern zugleich Wissens- und Handlungskompetenzen zur 
Behebung des Problemverhaltens des Schülers vermittelt.“ (Anton 
Friedel, Systemberatung eines Lehrerkollegiums, systhema 1/1997-
11, S. 5) 
 
„Systemberatung ist in erster Linie Beratung von Schulbehörden, 
Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern, um die 
Arbeits-, Lern- und Lebensbedingungen im Schulsystem zu verbes-
sern, indem durch die Systemberatung informatorische Mängel, or-
ganisatorische und strukturelle Schwächen sowie dysfunktionale In-
teraktions- und Kommunikationsprozesse festgestellt und behoben 
werden; in zweiter Linie ist sie Innovations- und Reformberatung der 
Schule als Gesamtsystem und/oder ihrer Subsysteme“ (Friedel 1993, 
S.10). 
 
Laut der KMBek zur Schulberatung (2001) ist die Beratungslehrkraft 
Ansprechpartner für Schüler und Erziehungsberechtigte, in besonde-
ren Fällen auch für Schulfremde. Sie wirkt mit an Elternversammlun-
gen und Informationsveranstaltungen zur Wahl des schulischen Bil-
dungsweges und zum Übertrittsverfahren. „Die Beratungslehrkraft 
unterstützt Schulleitung und Lehrkräfte, vor allem in den Klassen und 
Stufen, in denen die Schüler besonderer Beratung und Information 
bedürfen. In geeigneten Fällen werden Beratungen in der Gruppe wie 
auch Gruppenarbeit angeboten.“ 
 
„Beratung kann das Klientensystem (Schüler, Eltern, Lehrer, Rek-
tor …) anregen, Dinge zu sehen, die es noch nicht gesehen hat (blin-
de Flecken aufdecken), indem ihm Beobachtungen von außen zur 
Verfügung gestellt werden. 
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Tätigkeitsfelder 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jedes System hat eine eigene Brille, durch die es sich selbst und die 
Umwelt wahrnehmen kann. Die Umwelt – der Berater – kann sehen, 
was das System nicht sieht. Er kann seine Beobachtungen dem Sys-
tem zur Verfügung stellen, indem der sich auf die Logik des Systems 
einlässt. Er kann dem System durch Fragen, Beschreiben, Meta-
kommunikation auf die Spur kommen (…) Systeme entwickeln sich 
weiter, indem sie ihre Präferenzkriterien erweitern, Alternativen se-
hen, das sehen, was sie vorher nicht gesehen haben – im Bild der 
Brille: eine andere Brille aufsetzen vom gleichen Hersteller.“  
J. Sagebiel, Macht und Ohnmacht im System der Schulpsychologie, 
2008 
 
 
In der Schule kann die Beratungslehrkraft dabei mitwirken, in der 
Schulgemeinschaft, im Kollegium oder in einzelnen Klassen Ziele, 
Maßnahmen zur Zielerreichung und Kriterien der Zielerreichung zu 
entwickeln. Ihre Aufgabe wird es sein, Informationen zu geben, Ge-
spräche zu moderieren, Konfliktgespräche zu leiten, Evaluationen zu 
unterstützen, Kooperationspartner zu vermitteln, für Fragestellungen 
zu sensibilisieren und Ängste abzubauen. 
In Hinblick auf notwendige Veränderungen kann die Beratungslehr-
kraft dabei mithelfen, Veränderungsbedarf zu ermitteln, die an Schule 
beteiligten Gruppen (Schulleitung, Lehrerschaft, Schülerschaft, El-
tern) darüber zu informieren, Veränderungsbereitschaft zu wecken, 
Gesprächskreise zu moderieren, Informationen über Alternativen zu 
beschaffen und weiterzugeben, Veränderungsprozesse zu begleiten, 
die Entwicklung von Messverfahren zu unterstützen und auf deren 
Einsatz hinzuwirken (vgl.: www.learn-line.nrw.de). 
Konkret wirkt die Beratungslehrkraft mit bei der Studien- und Berufs-
wahlvorbereitung, der kollegialen Fallberatung und an Modellprojek-
ten zur Lehrergesundheit. Mit entsprechender Qualifikation kann sie 
an der inneren Schulentwicklung, der Schulprogrammarbeit und der 
Unterrichtsentwicklung in der Schule mitwirken. 
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8 Wege in die Schulberatung 

 
 

Zu Beginn jeden Schuljahres informieren die Schulen in einem Rund-
schreiben die Eltern über die - jeweils zuständige - Beratungslehr-
kraft, den Schulpsychologen und die zuständige Staatliche Schulbe-
ratungsstelle. 
Die Sprechzeiten der Beratungsfachkräfte sind in jeder Schule aus-
gehängt und auf der Schulhomepage einzusehen. 
 
Erster Ansprechpartner der Eltern in Fragen der Ausbildung und Er-
ziehung ihrer Kinder ist grundsätzlich jede Lehrkraft, die Klassleitung 
und danach auch die Schulleitung. 
Für eine weitergehende Beratung können sich alle Interessierten an 
die Beratungsfachkräfte wenden. 
 
Darüber hinaus stehen die Staatlichen Schulberatungsstellen zentral 
in jedem Regierungsbezirk als neutraler überörtlicher Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Deren aktuelle Adressen sind auf der Homepage 
der Schulberatung (www.schulberatung.bayern.de) zu finden. 
 

 

 

9 Weitere Informationsquellen 

 
 
 

 www.schulberatung.bayern.de 
 www.km.bayern.de 
 www.isb.bayern.de 
 www.beratungslehrer-in-bayern.de 
 www.meinbildungsweg.de 
 www.km.bayern.de/km/eltern/index.shtml 
 www.realschule.bayern.de/ 
 www.gymnasium.bayern.de/gymnasialnetz/index.shtml 
 www.verwaltung.bayern.de/Broschueren-bestellen-

.196/index.htm (Informationsbroschüren) 
 
 
 Handbuch der Schulberatung, Hrsg.: W. Honal/ D. Graf/ Dr. F. 

Knoll, OLZOG Verlag, München 
 Die Schulberatung, W. Tauscher/ G. Jäger/ W. Bauer, Baumann 

Verlag, Kulmbach 
 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-

richt und Kultus vom 29. Oktober 2001 Nr. VI/9-S4305-6/40 922 
(KWMBl. Teil I Nr. 22/2001 vom 30. November 2001)  
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